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zuhändigen. Dem Amt für Standardisierung, Meßwesen und 
Warenprüfung ist das Pflichtenheft ohne Anforderung aus
zuhändigen. Bei Entwicklungsaufgaben ist den zentralen 
Staatsorganen, dem Hauptanwender bzw. dem zuständigen 
Binnenhandelsorgan sowie dem zuständigen Außenhandels
betrieb das Nutzungskonzept zu übergeben.

(2) Für alle Aufgaben des Staatsplanes Wissenschaft und 
Technik sind dem Ministerium für Wissenschaft und Technik 
und der Staatlichen Plankommission bis 4 Wochen vor der 
Eröffnungsverteidigung der Pflichtenheftnachweis der For
schung bzw. Entwicklung sowie bei Entwicklungsaufgaben 
die ökonomische Gesamtrechnung und das Nutzungskonzept 
zu übergeben. Dem Ministerium für Wissenschaft und Tech
nik ist außerdem das Pflichtenheft zu übergeben.

(3) Das Ministerium der Finanzen und die Staatsbank der 
DDR oder die Bank für Landwirtschaft und Nahrungsgüter
wirtschaft der DDR haben das Recht, an den Verteidigungen 
teilzunehmen sowie Erneuerungspässe und Pflichtenheftnach
weise der Forschung anzufordern.

(4) Das Pflichtenheft ist mit der in der Abschlußverteidi
gung erfolgten Bestätigung der wissenschaftlich-technischen 
Ergebnisse, der Erneuerungspaß mit der Bestätigung der im 
2. Fölgejahr erreichten Ergebnisse abgeschlossen.

(5) Der Erneuerungspaß ist in je einem vollständigen Exem
plar im Kombinat und für die rechentechnische Erfassung 
verfügbar zu halten. Die Generaldirektoren haben die re
chentechnische Erfassung der Erneuerungspässe einschließ
lich der Fortschreibungsbelege und die Übergabe der Daten 
für die Information der zentralen Staatsorgane auf maschi
nenlesbaren Datenträgern entsprechend den Festlegungen der 
Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik zu gewährlei
sten.

§18

Fortschreibung der Zielstellungen

(1) Werden Fortschreibungen der Zielstellungen des Er
neuerungspasses und des Pflichtenheftes aus volkswirtschaft
lichen Erfordernissen, der Entwicklung des internationalen 
Niveaus oder der Marktbedingungen notwendig, die die Er
füllung der ökonomischen Zielstellungen beeinträchtigen, be
dürfen sie der erneuten Zustimmung, wenn sie die Zustän
digkeit der Partner oder Organe gemäß § 12 Abs. 1 betreffen. 
Die Fortschreibungen sind durch den Generaldirektor zu 
bestätigen.

(2) Bei Aufgaben des Staatsplanes Wissenschaft und Tech
nik können Fortschreibungen nur mit vorheriger Zustimmung 
des Ministers für Wissenschaft und Technik erfolgen. Sofern 
Fortschreibungen im Nutzungskonzept erfolgen, ist dafür die 
Zustimmung des zuständigen Ministers erforderlich. Fort
schreibungen der Zielstellungen für die Produktion und den 
Export neuentwickelter Erzeugnisse des Staatsplanes Wissen
schaft und Technik sind mit dem Planentwurf zum Jahres
volkswirtschaftsplan mit der Staatlichen Plankommission ab
zustimmen.

(3) Die im Ergebnis von Angebots- oder Verkaufsmessen 
für Konsumgüter-Kollektionen oder -Sortimente erforderli
chen Präzisierungen der Sortimentsstruktur und der wissen
schaftlich-technischen Aufgabenstellung im Erneuerungspaß 
und im Pflichtenheft sind durch den Generaldirektor zu be
stätigen. Werden durch diese F'ortschreibungen die ökonomi
schen Zielstellungen nicht wesentlich verändert, ist keine 
weitere Zustimmung erforderlich. 4 5

(4) Bei Fortschreibungen gemäß den Absätzen 1 bis 3 für 
Aufgaben zur ökonomischen Sicherstellung der Landesver
teidigung ist vor der Entscheidung die Zustimmung des Be
stellers einzuholen.

(5) Werden wissenschaftlich-technische Aufgaben auf der 
Grundlage von Wirtschaftsverträgen durchgeführt, sind die

Fortschreibungen der ökonomischen und wissenschaftlich- 
technischen Zielstellungen des Erneuerungspasses und des 
Pflichtenheftes von den Partnern gemeinsam zu erarbeiten 
und im Wirtschaftsvertrag zu berücksichtigen.

(6) Die Fortschreibungen der Zielstellungen des Erneue
rungspasses sind den Partnern gemäß § 12 mitzuteilen. Diese 
Fortschreibungen und ihre Mitteilung an die zuständigen 
Partner sind auf einem Fortschreibungsbeleg4 vorzunehmen. 
Er ist dem Emeuerungspaß als Anlage beizufügen.

(7) Die Bestimmungen über die Fortschreibung der Ziel
stellungen gelten nicht für Aufgaben gemäß § 19 Absätze 1 
bis 5. Erforderliche Fortschreibungen dieser Zielstellungen 
sind zur Abschlußverteidigung vorzulegen und zu begrün
den.

§19

Spezifische Bestimmungen zum Pflichtenheft 
und zum Erneuerungspaß

(1) Für Arbeiten ohne wesentlichen Forschungs- und Ent
wicklungsanteil mit einer Entwicklungsdauer bis zu insge
samt 3 Monaten und zur Entwicklung von Rationalisierungs
mitteln, die nicht für den Verkauf bzw. eine Lizenzvergabe 
vorgesehen sind, ist kein Pflichtenheft zu erarbeiten. Durch 
den Generaldirektor ist ein Entwicklungsauftrag zu erteilen. 
Mit ihm sind Entwicklungsziel, -dauer und der maximal ein
zusetzende Aufwand für die Entwicklung festzulegen.

(2) Zur Entwicklung von Erzeugnissen der „ 1 000 kleinen 
Dinge“ haben die zuständigen Minister festzulegen, für 
welche Erzeugnisse mit geringfügigem Anteil von Entwick
lungsarbeit die Ausarbeitung des Pflichtenheftes nicht erfor
derlich ist. In diesem Fall ist ein Entwicklungsauftrag zu er
teilen.

(3) Für Aufgaben mit einer Bearbeitungsdauer bis zu 6 Mo
naten ist der Generaldirektor befugt zu entscheiden, daß 
anstelle der Erarbeitung eines Pflichtenheftes ein Entwick
lungsauftrag erteilt wird. Davon ausgenommen sind Aufga
ben zur ökonomischen Sicherstellung der Landesverteidi
gung.

(4) Bei Entwicklungsaufgaben, die sich aus Anforderungen 
der Exportkunden ergeben, wie
— Prüfung von Kundenaufträgen und Ausschreibungen ein

schließlich Ausarbeitung entsprechender Angebote,
— Berücksichtigung vertraglich vereinbarter Lastenhefte,
— kundenwunsch- bzw. marktspezifische Modifizierung 

vorhandener Grundtypen von Erzeugnissen,
kann der Generaldirektor in Abhängigkeit vom Umfang er
forderlicher wissenschaftlich-technischer Arbeiten entschei
den, ob ein Pflichtenheft erarbeitet oder ein Entwicklungs
auftrag erteilt wird. Der Entwicklungsauftrag ist in Überein
stimmung mit dem Generaldirektor des zuständigen Außen
handelsbetriebes zu erteilen, und es ist die zu erreichende 
Exportrentabilität vorzugeben. Bei kundenwunsch- bzw. 
marktspezifischer Modifizierung vorhandener Grundtypen 
von Erzeugnissen entscheidet das Amt für Standardisierung, 
Meßwesen und Warenprüfung, ob seine Zustimmung' erfor
derlich ist.

(5) Für wissenschaftlich-technische Arbeiten zur Entwick
lung neuer Erzeugnisse für
— Konsumgüter-Kollektionen bzw. -Sortimente eines Kom

binates, die modischen und saisonbedingten Erneuerungen 
unterliegen,

— Typen- oder Baureihen
kann jeweils ein Erneuerungspaß und ein Pflichtenheft für 
die gesamte Kollektion, Typenreihe usw. ausgearbeitet wer
den, wenn sie im gleichen Zeitraum entwickelt und in ihrer
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